
1. a) über den Antrag der CDU-Fraktion: 
 
 Der Rat der Stadt Siegen beschließt, die in der "Zusammenstellung freiwilliger 
 Zuschüsse" (Anlage zur Vorlage) aufgelistete 10 %ige Teilsperre in Höhe von 
 83.930,00 € aufzuheben. 
 
 Beratungsergebnis:  Mehrheitlich dafür (4 Stimmen dagegen - UWG),  
     2 Enthaltungen 
 
b) über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
 
 Der Rat der Stadt Siegen beschließt, die 10 %ige Teilsperre für die  Bau-
unterhaltungsmittel aufzuheben. 
 
 Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen (5 Stimmen dafür - Grüne, 
     UWG), 1 Enthaltung 

 
2. Der Rat der Stadt Siegen nimmt im Übrigen 

 
a)  von der Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Teilsperre gemäß § 28 
 GemHVO und 
 
b) von der Genehmigungsverfügung des Landrates des Kreises Siegen-Wittgen-
 stein - als untere staatliche Verwaltungsbehörde - zur 8. Fortschreibung des 
 Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 1994 für das Haushaltsjahr 2002 sowie 
 den in der Vorlage aus Sicht der Verwaltung für notwendig erachteten Bewer-
 tungen einzelner Feststellungen in der Genehmigungsverfügung 
 

 Kenntnis. 
 




